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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99015017147000, 99015017147000

Leistungsbezeichnung I Schwerbehinderte Menschen: Unentgeltliche
ÖPNV-Nutzung

Leistungsbezeichnung II

Typisierung 5 - Kommune: Regelung

Quellredaktion Schleswig-Holstein

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext

Leistungstyp Leistungsobjekt mit Verrichtung

Leistungsgruppierung Menschen mit Behinderung (015)

Verrichtungskennung Kostenübernahme (147)

SDG-Informationsbereich Medizinische Behandlung in einem anderen
Mitgliedstaat

Lagen Portalverbund Behinderung (1130300)
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Einheitlicher
Ansprechpartner Nein

Fachlich freigegeben am

Fachlich freigegen durch

Handlungsgrundlage

Teaser Schwerbehinderte Menschen können, sofern
bestimmte Voraussetzungen erfüllt sind, eine
Wertmarke beantragen, die zur unentgeltlichen
Nutzung des ÖPNV berechtigt.

Volltext Sie möchten die unentgeltliche Beförderung im
öffentlichen Personennahverkehr in Anspruch
nehmen?

“Freifahrt“ im öffentlichen Personennahverkehr
erhalten schwerbehinderte Menschen, die in ihrer
Bewegungsfähigkeit im Straßenverkehr erheblich
beeinträchtigt oder hilflos sind sowie blinde und
gehörlose Menschen. Voraussetzung für die „Freifahrt“
ist, dass man beim Versorgungsamt ein mit einer
Wertmarke versehenes Beiblatt erwirbt.

Erforderliche Unterlagen Nachweis über den Erhalt von Leistungen zur
Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II, VIII
oder XII oder nach den §§ 27a /27d Gesetz über die
Versorgung der Opfer des Krieges
(Bundesversorgungsgesetz - BVG).

Die Beantragung der Beiblätter erfolgt formlos.

Voraussetzungen

Kosten • Schwerbehinderte Menschen mit dem
Ausweismerkzeichen „G“ oder „aG“ und gehörlose
Menschen müssen in der Regel für die Wertmarke
72,00 Euro pro Jahr bezahlen.
• Schwerbehinderte Menschen mit Merkzeichen „H“
und/oder „Bl“ erhalten die Wertmarke kostenlos.
• Schwerbehinderte Menschen, die Leistungen nach
dem Vierten Kapitel des SGB XII (Grundsicherung im
Alter und bei Erwerbsminderung) oder ALG II,
Leistungen nach dem Dritten Kapitel des SGB XII oder
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dem SGB VIII (laufende Leistungen für den
Lebensunterhalt) oder entsprechende Leistungen nach
dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) beziehen
erhalten die Wertmarke kostenlos.

Verfahrensablauf

Bearbeitungsdauer

Frist Bitte beachten Sie, dass die entgeltliche Wertmarke
noch für den laufenden Monat nur dann ausgestellt
werden kann, wenn der zu entrichtende Geldbetrag in
den ersten Tagen des Monats eingegangen ist.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt An das Landesamt für soziale Dienste (LAsD).

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal Severely disabled people: Free use of public transport,
Schwerbehinderte Menschen: Unentgeltliche
ÖPNV-Nutzung
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